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ril 2020 (Amtsblatt für Brandenburg, 2020, Nummer 14, Seite 
290), zuletzt geändert durch die Fünfte Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung vom 23. Juni 2022 (Amtsblatt für Branden-
burg, Nummer 24 aus 2022, Seite 562), wird wie folgt geändert:
1. § 8 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(4) Die Verbandsversammlung tagt grundsätzlich in Prä-
senzsitzung. Vertretungspersonen von Verbandsmitglie-
dern können auf begründeten Antrag an der Sitzung per 
Video teilnehmen, soweit dies technisch möglich ist. Ein 
begründeter Antrag liegt vor, wenn die Vertretungsperson 
und ihre allgemeine oder erste Stellvertretung anderenfalls 
ihre persönliche Teilnahme an der Sitzung aus beruflichen, 
familiären, gesundheitlichen oder vergleichbaren Gründen 
nicht ermöglichen könnte. Im Übrigen findet § 34 Absatz 1a 
Satz 4 ff. BbgKVerf Anwendung.“

b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden zu den Absätzen 5 
und 6.

2. Anlage 1 wird wie folgt gefasst:
„Verbandsmitglieder nach § 2 Satz 1 sind:
1. Amt Bad Wilsnack/Weisen
2. Amt Biesenthal-Barnim
3. Amt Brück
4. Amt Dahme/Mark
5. Amt Elsterland
6. Amt Gransee und Gemeinden
7. Amt Kleine Elster (Niederlausitz)
8. Amt Lebus
9. Amt Lindow (Mark)
10. Amt Neustadt (Dosse)
11. Amt Neuzelle
12. Amt Niemegk
13. Amt Peitz/Picnjo
14. Amt Rhinow
15. Gemeinde Eichwalde
16. Gemeinde Fehrbellin
17. Gemeinde Heideblick
18. Gemeinde Heidesee
19. Gemeinde Märkische Heide
20. Gemeinde Michendorf
21. Gemeinde Mühlenbecker Land
22. Gemeinde Nuthetal
23. Gemeinde Oberkrämer
24. Gemeinde Panketal
25. Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
26. Gemeinde Schipkau
27. Gemeinde Schöneiche bei Berlin
28. Gemeinde Schönwalde-Glien
29. Gemeinde Schorfheide
30. Gemeinde Schwielowsee
31. Gemeinde Tauche
32. Gemeinde Uckerland
33. Gemeinde Wolfersdorf
34. Gemeinde Wusterhausen/Dosse
35. Gemeinde Wustermark
36. Gemeinde Zeuthen
37. Landeshauptstadt Potsdam
38. Stadt Altlandsberg
39. Stadt Angermünde
40. Stadt Bad Belzig
41. Stadt Bad Freienwalde (Oder)
42. Stadt Beelitz
43. Stadt Bernau bei Berlin
44. Stadt Cottbus/Chóśebuz
45. Stadt Doberlug-Kirchhain
46. Stadt Falkensee
47. Stadt Friedland
48. Stadt Fürstenberg/Havel
49. Stadt Großräschen
50. Stadt Guben

Hinweis zur Bekanntmachung der  
Sechsten Satzung zur Änderung der  
Verbandssatzung des ZV DIKOM
Das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes 
Brandenburg hat die von ihm mit Bescheid vom 20. Oktober 
2022 kommunalaufsichtlich genehmigte Sechste Satzung zur 
Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale 
Kommunen Brandenburg am 9. November 2022 im Amtsblatt 
für Brandenburg, 2022, Nr. 44, Seite 883, öffentlich bekannt ge-
macht. (Hinweis im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKGBbg)).
Die Sechste Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes ist am 10. November 2022 in Kraft getreten. 
Die Sechste Satzung zur Änderung der Verbandssatzung hat fol-
genden Wortlaut, der hier deklaratorisch wiedergegeben wird:

Sechste Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Digitale Kommunen Brandenburg

Bekanntmachung
des Ministeriums des Innern und für Kommunales

Gesch.Z.: 33-347-21
Vom 20. Oktober 2022

I. 
Genehmigung
Gemäß § 41 Absatz 3 Nummer 4 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) ge-
nehmige ich als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde nach § 42 
Absatz 5 Satz 1 GKGBbg den mit der mir vorgelegten Sechsten 
Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Zweckverban-
des Digitale Kommunen Brandenburg erfolgenden Beitritt des 
Amtes Bad Wilsnack/Weisen, der Gemeinden Mühlenbecker 
Land und Oberkrämer sowie der Städte Doberlug-Kirchhain, 
Großräschen, Guben, Friedland (Niederlausitz), Luckenwalde, 
Ludwigsfelde, Pritzwalk, Velten und Werder (Havel) zum
Zweckverband.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Cottbus erhoben 
werden.

Im Auftrag
Stevener

II.
Die Satzung hat folgenden Wortlaut:

Sechste Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Digitale Kommunen Brandenburg

vom 6. September 2022

Aufgrund des § 18 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 
2014 (GVBI. I Nr. 32), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Zwei-
ten Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit 
vom 19. Juni 2019 (GVBI. I Nr. 38, S. 1), hat die Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Branden-
burg in ihrer 8. Sitzung am 6. September 2022 folgende Ände-
rung der Verbandssatzung beschlossen:

Artikel 1 
Änderungen der Verbandssatzung
Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen 
Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Ap-
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51. Stadt Hohen Neuendorf
52. Stadt Königs Wusterhausen
53. Stadt Kremmen
54. Stadt Kyritz
55. Stadt Lauchhammer
56. Stadt Luckenwalde
57. Stadt Ludwigsfelde
58. Stadt Oranienburg
59. Stadt Premnitz
60. Stadt Pritzwalk
61. Stadt Senftenberg/Zy Komorow
62. Stadt Spremberg/Grodk
63. Stadt Velten
64. Stadt Werder (Havel)
65. Stadt Werneuchen

66. Stadt Wittenberge
67. Stadt Wittstock/Dosse
68. Städte- und Gemeindebund Brandenburg e. V.
69. Zweckverband Bauhof TKS.“

Artikel 2 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt für Brandenburg in Kraft.

Cottbus, 18. Oktober 2022

gez. Kerstin Hoschke
stellv. Verbandsvorsteherin“

I. Stadt Guben

Auf der Grundlage der §§ 3 Abs. 1, 13 Satz 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. 
I/21, [Nr. 21]) in Verbindung mit § 3 Abs. 5 der Hauptsatzung der 
Stadt Guben vom 13. November 2019, zuletzt geändert durch 
die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Guben 
vom 22.Juni 2022 hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Guben in ihrer Sitzung am 22.Juni 2022 folgende Satzung 
beschlossen:
Formeller Hinweis:
Zum Zwecke der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wurde 
auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Alle ge-
wählten personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf 
alle Geschlechter.

§ 1 
Bürgerbudget
(1) Die Stadt Guben beteiligt ihre Einwohner jährlich an der Ge-
staltung des städtischen Haushaltes durch die Möglichkeit zur 
Einreichung von Vorschlägen und der direkten Abstimmung 
über die Umsetzung der Vorschläge im Rahmen eines geson-
dert bereitgestellten Budgets.
(2) Die Höhe des Bürgerbudgets beträgt jährlich 1 Euro pro Ein-
wohner, wobei die Summe auf die jeweils nächsten vollen Tau-
send aufgerundet wird. Maßgeblich ist die Einwohnerzahl der 
Meldestelle der Stadt Guben zum 30.06. des Vorjahres.
(3) Die Festsetzung über die Höhe erfolgt regelmäßig mit der 
mittelfristigen Finanzplanung zur Haushaltssatzung.
(4) Eine Budgetfestsetzung unterbleibt, wenn aufgrund der 
Haushaltssituation die Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes notwendig ist.
(5) Gefördert werden nur im gemeinnützigen Interesse liegende 
Maßnahmen. Dabei kann es sich sowohl um investive Maßnah-
men als auch um einmalige Zuschüsse zur Umsetzung von Pro-
jekten handeln. Es muss sich um eine in sich abgeschlossene 
Maßnahme handeln.
(6) Ein Rechtsanspruch auf die Berücksichtigung und Umset-
zung eines Vorschlages besteht nicht.

§ 2 
Vorschlagsrecht
(1) Alle Einwohner der Stadt Guben, die bis zum Ende des Vor-
schlagszeitraumes entsprechend Abs. 2 das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, sind berechtigt, Vorschläge für Maßnahmen ein-
zureichen, die aus dem Bürgerbudget finanziert werden sollen.
(2) Der Zeitraum für die Einreichung von Vorschlägen zum Bür-
gerbudget umfasst den Zeitraum vom 01.01.-31.03. des jewei-
ligen Jahres. Es werden nur die Vorschläge berücksichtigt, die 

innerhalb des Vorschlagszeitraumes bei der Stadt Guben einge-
gangen sind. Später eingegangene Vorschläge können für das 
nachfolgende Bürgerbudget erneut eingereicht werden.
(3) Die Vorschläge können schriftlich oder elektronisch einge-
reicht werden.
(4) Sie sind zu richten an die Stadt Guben, Bereich Bürgermeis-
ter/ Öffentlichkeitsarbeit, Gasstraße 4, 03172 Guben oder elek-
tronisch an buergerbudget@guben.de.
(5) Auf dem Vorschlag sind der Vor- und Familienname, das Ge-
burtsdatum und die Anschrift der einreichenden Person anzu-
geben.

§ 3 
Behandlung der Vorschläge
(1) Vorschläge dürfen nicht gegen geltendes nationales und in-
ternationales Recht verstoßen.
(2) Der Bürgermeister der Stadt Guben beauftragt die sachlich 
zuständigen Bereiche der Verwaltung mit der zeitnahen Prü-
fung der Vorschläge auf Zulässigkeit.
Zulässig ist ein Vorschlag, wenn
a) er innerhalb des Einreichungszeitraumes gemäß § 2 Abs. 2 

eingegangen ist,
b) der Vorschlagsträger gemäß § 2 Abs. 1 zur Teilnahme be-

rechtigt ist,
c) die Zuständigkeit bei der Stadt Guben liegt,
d) er umsetzbar ist,
e) es sich um eine abgeschlossene Maßnahme handelt,
f) es sich gemäß § 1 Abs. 5 um eine im gemeinnützigen Inter-

esse liegende Maßnahme handelt und
(3) Die Einreicher nicht zulässiger Vorschläge werden schriftlich 
über die Nichtberücksichtigung zur Abstimmung informiert.
(4) Alle zulässigen Vorschläge werden auf der Seite guben.de 
veröffentlicht und im Service-Center ausgelegt.

§ 4 
Abstimmung
(1) Die Abstimmung über die zulässigen Vorschläge erfolgt in 
einem bekanntzugebenden Zeitraum von 14 Kalendertagen.
(2) Zur Abstimmung sind alle Einwohner der Stadt Guben be-
rechtigt, die am letzten Abstimmungstag, entsprechend Abs. 1, 
das 16. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Die Stimmabgabe kann mit den für diesen Zweck auf der 
Homepage und im Neiße-Echo veröffentlichten Stimmzetteln, 
zu richten an die Stadt Guben, Bereich Bürgermeister/Öffent-
lichkeitsarbeit, Gasstraße 4, 03172 Guben oder elektronisch an 
buergerbudget@guben.de erfolgen.
(4) Jeder Abstimmungsberechtigte darf nur einmal an der Ab-
stimmung teilnehmen. Mehrfache Abstimmungen pro Person 

Satzung zum Bürgerbudget der Stadt Guben
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§ 5 
Umsetzung
Die Umsetzung der ausgewählten Vorschläge soll zeitnah erfol-
gen.

§ 6 
Information
Die Stadt Guben informiert in den öffentlich zugänglichen Me-
dien, insbesondere im Neiße-Echo und auf guben.de über das 
Bürgerbudget, die Termine, die Abstimmung und die Realisie-
rung der Vorschläge.

§ 7 
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Guben, den 22. Juni 2022

Fred Mahro
Bürgermeister

sind nicht zugelassen und werden vollständig für ungültig er-
klärt.
(5) Auf dem Stimmzettel sind der Vor- und Familienname, das 
Geburtsdatum und die Anschrift der abstimmenden Person 
lesbar anzugeben. Stimmzettel mit fehlenden Angaben, die die 
Person nicht eindeutig erkennen lassen, führen zur Ungültigkeit.
(6) Stimmzettel, die nicht innerhalb des Abstimmungszeitrau-
mes eingehen, gelten als ungültig. Bei Zusendung per Post ist 
das Datum des Poststempels entscheidend.
(7) Vorschläge gelten in der Reihenfolge der auf sie entfallenden 
Anzahl der Stimmen als ausgewählt, bis das zur Verfügung ste-
hende Budget aufgebraucht ist. Ein Überspringen von Vorschlä-
gen ist nicht möglich.
(8) Soweit Vorschläge aufgrund einer Überschreitung des Bud-
gets nicht berücksichtigt werden konnten, können diese im Rah-
men der folgenden Bürgerbudgets wieder eingereicht werden.
(9) Die Prüfung der Stimmen auf Gültigkeit, die Stimmenerfas-
sung und die Ermittlung des Ergebnisses erfolgen durch die 
Verwaltung und sind hinreichend zu dokumentieren.
(10) Der Bürgermeister legt das festgestellte Abstimmungser-
gebnis der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfas-
sung vor.

Ausschreibung
Aufwertung Platz des Gedenkens, in Guben
Los 1 – Baumfällung
Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name: Stadt Guben
Straße: Gasstraße 4
Plz/Ort: 03172 Guben
Telefon: +49 35616871-1034
Fax: +49 35616871-4000

Kontaktstelle: 
Rechtsamt/Widerspruchsstelle/Vergabemanagement
Zu Händen von: Herrn Chris Hetzel
Die vollständige Ausschreibung können Sie im Vergabemarkt-
platz des Landes Brandenburg unter:
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/
notice/CXP9YR66D7W/documents einsehen.

Anmeldung der Lernanfänger für das Schuljahr 2023/2024
Nach dem Brandenburgischen Schulgesetz (BbgSchulG) beginnt 
für alle Kinder, die bis zum 30. September des Jahres 2023 das 
sechste Lebensjahr vollenden (geboren 1. Oktober 2016 - 30. 
September 2017) und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt im Land Brandenburg haben, mit dem 1. August 2023 
die Schulpflicht. Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober - 31. De-
zember 2023 das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf 
Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen. In der Stadt Gu-
ben können die Eltern ihre Lernanfänger in zwei Grundschulen 
anmelden:
Friedensschule Grundschule, Schulstraße 4
Corona-Schröter-Grundschule, Corona-Schröter-Str. 25

Die Anmeldetermine in beiden Grundschulen für die Lernanfän-
ger des Schuljahres 2023/2024 sind wie folgt organisiert:
07./08./09. Februar 2023 nach vorheriger telefonischer Ter-
minabsprache
• Friedensschule Grundschule: telefonische Terminver-

einbarung in der Woche vom 23.01. bis 27.01.2023, Tel. 
03561 2598

• Corona-Schröter-Grundschule: telefonische Termin-
vereinbarung in der Zeit vom 04.01. bis 13.01.2023, Tel. 
03561 547967

bzw. nach individueller Vereinbarung mit der jeweiligen Schul-
leitung.

Im Zusammenhang mit der Anmeldung haben die Eltern das 
schulpflichtige Kind in der Grundschule persönlich vorzustellen. 

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Vorstellung des Kindes 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Informationen erhal-
ten die Eltern von der jeweiligen Schule. Für die Anmeldung ist 
Folgendes mitzubringen:
1. ausgefülltes Anmeldeformular
2. Geburtsurkunde
3. Sprachstandfeststellung aus der Kita
4. Impfnachweis Masern

Des Weiteren ist bei der Anmeldung der Lernanfänger gemäß 
SprachfestFörderverordnung des Landes Brandenburg (SfFV) 
der Nachweis über die verpflichtende Teilnahme am Verfah-
ren der Sprachstandsfeststellung und der kompensatorischen 
Sprachförderung bzw. ein entsprechender Befreiungsnachweis 
von demselben vorzulegen. Als Befreiungsnachweis gilt für den 
Fall:
• des Besuches einer Kindertagesstätte außerhalb des Landes 

Brandenburg eine Kopie des Betreuungsvertrages,
• der Teilnahme an einem sprachtherapeutischen Verfahren 

ein Nachweis vom Logopäden.
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Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung
(Stand bei Redaktionsschluss)

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen! Die Sitzungen finden in der Alten Färberei statt.
04.01.2023 16:00 Uhr Ausschuss Haushalt und Vergabe
05.01.2023 16:00 Uhr Ausschuss Umwelt, Verkehr, Ordnung, Sicherheit und Euromodellstadt

Wir weisen auf eine begrenzte Platzkapazität hin.

Service Center der Stadt Guben
Gasstraße 4, Tel.: (03561) 68710, 
Fax: (03561) 6871 4917, 
Service-Hotline: (03561) 6871-2000, 
E-Mail: service-center@guben.de

Sprechzeiten:
Montag 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr – 14:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr – 14:00 Uhr
Samstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr (in jeder geraden Kalender-

woche)

Städtische Musikschule „Johann Crüger“
Wir bieten Ihnen qualifizierten Unterricht auf allen klassischen 
Orchesterinstrumenten, dem Instrumentarium der Genres 
Rock, Pop & Jazz, Klavier, Akkordeon, Jazzgesang, Klassischer 
Gesang, Blockflöte und Tanz. Für die Kleinsten bieten die Kurse 
Musikgarten und Musikalische Früherziehung den idealen Ein-
stieg in die musische Bildung. Das Angebot der instrumentalen 
Hauptfächer und Gesang wird durch vielseitige Ensembles und 
musiktheoretischen Unterricht ergänzt. Ein Unterrichtsplatz 
kann nur bei freien Kapazitäten zugewiesen werden. Bitte rich-
ten Sie Ihre Anfrage unter Angabe des Namens des Schülers, 
des Geburtsdatums und des gewünschten Faches an musik-
schule@guben.de oder telefonisch an (03561) 6871-2202.
Städtische Musikschule „Johann Crüger“, Gasstraße 7, 03172 
Guben
Tel: (03561) 68712202, Fax (03561) 68712240, www.musikschu-
leguben.com, E-Mail: musikschule@guben.de

Stadtbibliothek Guben
Gasstraße 6, Tel. (03561) 6871 2300, Fax 6871 2340, E-Mail: 
bibo@guben.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 09:00 Uhr - 19:00 Uhr, 
Samstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Angebote: Internetarbeitsplätze, Gemütliche Leseecken, Veran-
staltungen im Bücherfrühling und Leseherbst, Bibliotheksein-
führungen, Veranstaltungen für Vereine, Schulen und Kinderta-
gesstätten, Bilderbuchkino, Veranstaltungen zur Leseförderung, 
Ständig großer Bücherflohmarkt, auf Wunsch mobiler Biblio-
theksdienst

Stadt- und Industriemuseum
Gasstraße 5, Tel. (03561) 6871-2100, www.museen-guben.de
E-Mail: stadt-und-industriemuseum@guben.de
April bis Oktober (Sommer)
Dienstag - Freitag: 12:00 Uhr - 17:00 Uhr
Sonntag: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr
November bis März (Winter)
Dienstag - Freitag: 12:00 Uhr - 17:00 Uhr

jeder 2. und 4. Sonntag im Monat: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr
Montag und Samstag geschlossen
Ganzjährig Sonderöffnungen für Kitaeinrichtungen und Schulen 
sowie Gruppenbesuche auf Anfrage möglich!

Heimatmuseum Spruckermühle
Mühlenstraße 5, jeden Sonntag von 15:00 Uhr – 17:00 Uhr ge-
öffnet
Anfragen bitte über das Stadt- und Industriemuseum

Freizeitbad
Kaltenborner Straße 163, Tel.: (03561) 3570, 
E-Mail: freizeitbad@guben.de
Öffnungszeiten:
Montag kein öffentliches Baden

13:00 Uhr - 15:00 Uhr Seniorenschwimmen
ab 15:00 Uhr Vereinsschwimmen

Dienstag 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
bis 10:00 Uhr Schulschwimmen

Mittwoch 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
bis 13:00 Uhr Schulschwimmen

Donnerstag 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
bis 13:00 Uhr Schulschwimmen

Freitag 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
Samstag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Baden

ab 10:00 Uhr Babyschwimmen
Sonntag 10:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Baden

Ausstellung zur Geschichte der Gubener Tuche und 
des Chemiefaserwerkes e. V.
Die Ausstellung des Gubener Tuche und Chemiefasern e. V. fin-
den Sie im Ausstellungsraum der Stadtverwaltung Guben (unter 
der Musikschule), Friedrich-Wilke-Platz, Tel. (03561) 559-5107
Dienstag bis Freitag 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Sonntag 14:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr, Samstag und an Feiertagen nach telefonischer 
Absprache

Marketing und Tourismus Guben e. V.
Touristinformation in der Frankfurter Straße 21, Tel.: (03561) 
3867, E-Mail: ti-guben@t-online.de, 
Internet: www.touristinformation-guben.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 09:00 Uhr - 17:00 Uhr (Januar - März)
Montag bis Freitag: 09:00 Uhr - 18:00 Uhr (April - Dezember),
Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr (ganzjährig)
Folgender Service im Angebot: Gästeberatung und Gästebe-
treuung / Vermittlung von Übernachtungsangeboten / Verkauf 
von regionalen Produkten und Souvenirs / Ticketverkauf regio-
naler Veranstaltungen / Angebote zu geführten Radwanderun-
gen / Stadtführungen

Was-Wann-Wo
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Caritas Kontakt- und Beratungsstelle (KBS) 
für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
Berliner Straße 15/16, Tel.: (03561) 548757. 
Beratungen für Klienten und Angehörige nach 
Vereinbarung. 
E-Mail: kbs.spree-neisse@caritas-goerlitz.de, 
Online-Beratung: www.caritas.de/onlineberatung
Monatsprogramm:
19.12.2022, 10:00 Uhr gemeinsames weihnachtliches Früh-

stück
22.12.2022, 14:00 Uhr weihnachtliches Gedächtnistraining
26.12.2022 KBS geschlossen
29.12.2022, 14:00 Uhr weihnachtlicher Bratapfelschmaus
Änderungen des Monatsprogramms sind vorbehalten.

Beratungen für Betroffene und Angehörige nach Vereinbarung

Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
„Haus Elisabeth“
des Naëmi-Wilke-Stifts Guben, Wilkestraße 14, Tel.: (03561) 
403219, E-Mail: beratungsstelle@naemi-wilke-stift.de, kosten-
freie Beratung für Familien- und Erziehungshilfe: Erziehungsbe-
ratung, Ehe- und Lebensberatung von Montag – Freitag flexibel 
nach individueller Absprache. www.naemi-wilke-stift.de

Begegnungszentrum Schillertreff
• Haus der Familie Guben e. V., Tel. (03561) 559872, Bera-

tungstermine zu Flüchtlingsangelegenheiten, wie Spenden 
oder ehrenamtliches Engagement, können telefonisch ver-
einbart werden.

• „Treff am Schillerplatz“ offener Treff und Begegnungszent-
rum des MGH Haus der Familie Guben e. V., Friedrich-Schil-
ler-Str. 16b, Tel: (03561) 559872

• Projekt: ,,Pflege vor Ort“, ehrenamtliche Pflegebegleitung, 
Begegnung und Büchertauschbörse, Montag – Freitag: 
8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr, E-Mail: 
pflegevorort@haus-der-familie-guben.de

• die Freiwilligenagentur Guben und Umgebung ist im 
Stammhaus erreichbar. Leitung: Linda Geilich, Haus der 
Familie Guben e. V., Goethestraße 93, Tel: 6851-0, E-Mail: 
freiwilligenagentur@haus-der-familie-guben.de

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
niedrigschwellige, kostenlose und unabhängige Beratung zu al-
len Fragen der Rehabilitation und Teilhabe nach dem Bundes-
teilhabegesetz
BQS GmbH Döbern, Charlottenstraße 11, 03149 Forst (Lausitz), 
Telefon: (03562) 693 53000, www.bqs-gmbh-doebern.de

Wohnpark Obersprucke
Kulturzentrum Obersprucke, Friedrich-Schiller-Straße 24, 
E-Mail: koch.p@guben.de, (03561) 68711451

Lebenshilfe Guben e. V.
Bahnhofstraße 5, Tel. (03561) 431665, www.lebenshilfe-guben.
de, Sprechzeiten: Donnerstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, 13:00 Uhr 
- 15:00 Uhr oder nach Vereinbarung. Frühförder- und Bera-
tungsstelle, Integrationskindertagesstätte „Regenbogen“, Fami-
lienentlastender Dienst, Wohnstätte für geistig Behinderte, Be-
treute Wohngruppe, Ambulant betreutes Wohnen.

Pflegestützpunkt für den Landkreis Spree-Neiße
Kostenfreie Beratung sowie Informationen zu allen Fragen rund 
um das Thema Pflege. Sprechzeiten: Dienstag 8:00 Uhr - 12:00 
Uhr, 13:00 Uhr - 18:00 Uhr, Donnerstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie nach Vereinbarung.
• Forst, Heinrich-Heine-Straße 1 (im Gebäude des Landkreises)
• Telefon Pflegeberaterinnen: 

03562-986-15098 und 986-15099
Sozialberaterin: 03562-986-15027

Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e. V.
Beratung und Weiterbildung ehrenamtlicher rechtlicher Betreu-
er und Bevollmächtigter.
Betreuungsstelle Guben: Mittelstraße 17, Telefon: 03561-
6829050, guben@lebenshilfe-betreuungsverein.de. Beratungs-
zeiten: Dienstag: 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, Mittwoch: 14:00 Uhr - 
16:30 Uhr und nach Vereinbarung.

Immanuel Albertinen Diakonie 
Immanuel Suchthilfeverbund Guben
- Wohneinrichtung für abhängigkeitskranke Menschen
Leitung/Verwaltung: Alte Poststr. 41c, 03561 686765
- Suchtberatungsstelle, amb. Suchtnachsorge, Selbsthilfe
amb. Eingliederungshilfen, amb. Betreutes Wohnen: Alte Post-
str. 15
Mietwohnungen und Begegnungsstätte: Alte Poststr. 15 und 42
www.guben.immanuel.de

II. Gemeinde Schenkendöbern

Bekanntmachung der Schiedsstelle der Gemeinde Schenkendöbern
Die Schiedsstelle der Gemeinde Schenkendöbern teilt mit, dass 
im

Dezember 2022 keine Sprechstunde
stattfindet.
Der Termin für die erste Sprechstunde im neuen Jahr ist der

31. Januar 2023.

In dringenden Fällen sind
Frau Schellack, Elke telefonisch unter 035693 4016 und
Frau Schenk, Marion telefonisch unter 03561 47346

zu erreichen.

gez. Schellack, Vorsitzende
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Jagdgenossenschaftsversammlung
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Reicherskreuz lädt hier-
mit alle Jagdgenossen zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
am Freitag, dem 10.02.2023, um 18:00 Uhr ein.

Ort: Nebenraum der Kirche Reicherskreuz

Tagesordnung
TOP 1 Begrüßung
TOP 2 Feststellung der Anzahl anwesender und vertretener 

Jagdgenossen und der durch sie gehaltenen Flächen
TOP 3 Bekanntgabe und Genehmigung des Protokolls der 

versammlung vom 14.01.2022
TOP 4 Berichterstattung

• des Vorstandes
• des Kassenführers
• des Kassenprüfers

TOP 5 Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
TOP 6 Wahl der Kassenprüfer
TOP 7 Verschiedenes
TOP 8 Schlusswort

Im Anschluss an die Jagdgenossenschaftsversammlung wird die 
Jagdpacht ausgezahlt. Bei Änderungen der Eigentumsflächen 
sind aktuelle Grundbuchauszüge vorzulegen.

Balzer
Jagdvorsteher

Schulanmeldung  
für das Schuljahr 2023/2024

Sehr geehrte Eltern der Gemeinde Schenkendöbern,
wir bitten Sie, die Schulanfänger für das Schuljahr 2023/2024 
in der lt. Schulbezirkssatzung zuständigen Grundschule Grano 
anzumelden.
Vereinbaren Sie bis zum 26.01.2023 mit dem Schulsekretariat 
für nachfolgende Anmeldetage einen Termin: Tel.: 035693 4042
• Dienstag, 07.02.2023 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
• Mittwoch, 08.02..2023 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
• Donnerstag, 09.02.2023 08:00 Uhr – 13.30 Uhr
• Donnerstag, 16.02.2023 12:00 Uhr – 18:00 Uhr
Die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten haben das schul-
pflichtige Kind persönlich anzumelden.
Kinder die bis zum 30. September 2023 das sechste Lebensjahr 
vollenden, werden schulpflichtig. Die im Schuljahr 2022/2023 
vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder sind ebenfalls anzu-
melden.
Für die Anmeldung sind die Geburtsurkunde, die Teilnah-
mebestätigung an der Sprachstandsfeststellung sowie der 
Masern-Impfnachweis vorzulegen.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Schenkendöbern besetzt zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die unbefristete Vollzeitstelle

Kämmerer - Leiter der Finanzverwaltung (m/w/d)

Aufgabenschwerpunkte
• Leitung im Bereich Haushalt, Kasse, Anlagen- und Geschäfts-

buchhaltung, Steuern/Abgaben
• Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, mittel- und langfristi-

ge Finanz- und Investitionsplanung
• Investitionsberatung und -kontrolle, Überwachung des Fi-

nanzausgleichs
• Entwurf der Haushaltssatzungen, Aufstellung und Ausfüh-

rung der Haushaltspläne
• Aufstellen der Finanzberichte, Auswertung von Prüfberichten
• Fertigung von Jahresabschlüssen und Bilanzen
• Kassenaufsicht, Stundungen, Niederschlagungen und Erlass 

von Forderungen
• Künftige Bearbeitung der Umsatzsteuerthematik nach § 2 UStG
• Teilnahme an Gremiumssitzungen

Anforderungen
• Abgeschlossenes Studium in einer finanz-, betriebs- oder 

verwaltungswirtschaftlichen Richtung (Bachelor, FH-Diplom) 
bzw. adäquater gleichwertiger Abschluss

• Berufserfahrung im Aufgabenbereich
• Fundierte betriebswirtschaftliche und haushaltsrechtliche 

Kenntnisse
• Erfahrungen im Umgang mit der HKR-Software von H&H
• Analytische und strukturierte Denk- und Handlungsweise
• Team- und Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und Fle-

xibilität
• Durchsetzungsvermögen, sicheres Auftreten und Eigeninitiative
• Organisations- und Verhandlungsgeschick

Wir bieten
• Eine vielseitige, verantwortungsvolle und abwechslungsrei-

che Tätigkeit in einer Führungsposition

• Einen unbefristeten Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst mit 
flexiblen Arbeitszeiten

• Eine Vergütung auf der Grundlage der Entgeltordnung zum 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVöD-VKA einschließ-
lich Leistungsentgelt und Jahressonderzahlung

• Sozialleistungen (betriebliche Zusatzversorgung zur Alterssi-
cherung, Vermögenswirksame Leistung)

• Vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt.
Eine Kopie des Nachweises der Schwerbehinderung ist beizu-
fügen.
Ein mögliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr wird 
begrüßt und unterstützt.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 
zum 29.01.2023 an die

Gemeinde Schenkendöbern, Personalamt
Gemeindeallee 45, 03172 Schenkendöbern

oder per E-Mail an: personal@schenkendoebern.de

Auf Eingangsbestätigungen wird verzichtet. Für eine Rückgabe 
der Bewerbungsunterlagen fügen Sie bitte einen ausreichend 
frankierten Rückumschlag bei. Die im Zusammenhang mit der 
Bewerbung entstehenden Kosten werden von der Gemeinde 
Schenkendöbern nicht übernommen.

Hinweise zum Datenschutz
Persönliche Daten werden im Rahmen dieses Bewerbungsver-
fahrens auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 
den Regelungen des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes 
(BbgDSG) verarbeitet. Für die ordnungsgemäße Durchführung 
des Verfahrens erhalten die beteiligten Personen und Gremien 
(z. B. Fachverantwortliche, Personalvertretung) Einsicht in Ihre 
Bewerbungsunterlagen.
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III. Stadt Guben und Gemeinde Schenkendöbern

Bauabgangsstatistik 2022 im Land Brandenburg
Das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und die Fortschreibung des Wohnungsbestandes (Hochbaustatistik-
gesetz - HBauStatG) regelt, dass für den Abbruch von Wohngebäuden auch die Eigentümerinnen und Eigentümer zur Auskunft 
verpflichtet sind.
Mit Ihren Angaben sichern Sie die Aktualität der jährlichen Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes für Ihre 
Gemeinde und damit u. a. die Grundlage für bau- und wohnungspolitische Entscheidungen.

Melden Sie bitte deshalb als Eigentümerin/Eigentümer
• den Abbruch von Wohngebäuden bis 1.000 m3 umbauten Raum,
• den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohnraum (Wohnräume, Wohnungen)
• die Nutzungsänderung von Wohnraum
an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Standort Berlin (E-Mail, Fax oder Post).

Der Erhebungsbogen ist unter: www.statistik-bw.de/baut/servlet/LaenderServlet online abrufbar.

Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von Wohngebäuden mit mehr als 1.000 m3 umbauten Raum bei der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen ist. In diesen Fällen reichen Sie bitte den ausgefüllten Erhebungsbogen zur Bauabgangs-
statistik nur bei der Bauaufsichtsbehörde ein.

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS)
Telefon: 030 9021-3036/3037/3038
Fax: 030 9028-4014
Bau@statistik-bbb.de

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Danksagung

Danke für über 100 Einsätze im Jahr 2022, für euer Engagement in Aus- und Weiterbildung, bei der Kinder- und Jugendarbeit und in 
der Brandschutzerziehung. Ihr habt erneut eure Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt.

Ich bedanke mich bei allen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr für den geleisteten 
ehrenamtlichen Dienst zum Wohle der Allgemeinheit.

Ich wünsche euch und euren Familien, im Namen der gesamten Gemeinde Schenkendöbern, eine ruhige und besinnliche Weih-
nachtszeit und ein friedliches und vor allem gesundes neues Jahr 2023.

Gut Wehr!

Ralph Homeister
Bürgermeister
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